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1. Grundlagen

Bundesgesetz Uiber den Bevolkerungsschutz und den Zivilschutz (BZG)
Verordnung uber den Zivilschutz (ZSV)

Technische Weisungen fir die Schutzanlagen der Organisation und des Sanitatsdienstes
(TWO)

Technische Weisungen fir spezielle Schutzraume (TWS)
Technische Weisungen fir den Pflicht-Schutzraumbau (TWP)

Technische Weisungen fur die Erneuerung von Anlagen und speziellen Schutzraumen
(TWE Anlagen)

Technische Weisungen fir die Erneuerung von Schutzraumen bis zu 200 Schutzplatzen
(TWE Schutzraume)

Technische Weisungen Qualitatsmanagement fur prifpflichtige Komponenten im Bereich
Zivilschutz vom 1. Januar 2009

2. Erganzende Vorschriften

Prufvorschriften und Prifplane des Labor Spiez

Grundlagen sind im Internet abrufbar unter:
www.bevdlkerungsschutz.admin.ch.
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http://www.bevölkerungsschutz.admin.ch/

3. Technische Anforderungen

3.1.Anforderungen an die Sorptionsleistung von Aktivkohle
fur GF 40, 75, 150 und 600

Anforderung an die Haltezeit bei der dynamischen Sorptionsprifung:

) Konzentration Haltezeit
Prufstoff _ 3 _ B Lo

Be in g/m Bp iIn mg/m t in Minuten

Chlorpikrin 16 5 =50
Chlorcyan 5 5 =80
Blauséaure 5 10" >80
Arsenwasserstoff 5 3 >80
Prufbedingungen:
- Prifstoff-Eintrittskonzentration : Be nach vorstehender Tabelle
- Prifstoff-Durchbruchskonzentration : B b hach vorstehender Tabelle
- Sorptionsschichthdhe? :152mm
- Leerrohr-Strémungsgeschwindigkeit® : 96 mm/s
- Priflufttemperatur, -feuchte, -druck : 20 °C, 70 % rel. Feuchte, 900 hPa

Aktivkohle-Vorbehandlungen:

Um die Einsatzbedingungen zu simulieren, welche die Sorptionsleistung allenfalls beein-
trachtigen konnen, kann die Aktivkohle (nebst der Prifung im Anlieferzustand) vor der
Sorptionsprifung folgenden Vorbehandlungen unterworfen werden:

- Feuchtekonditionierung 48 bis 65 Std. bei 20 °C / 90 % rel. Feuchte
- Feuchtalterung normal (Lagerung nach Feuchtekonditionierung, 100Tage bei 20 °C)
- Feuchtalterung schnell® (Lagerung nach Feuchtekonditionierung, 48 Std. bei 50 °C)

! Blausaure und Dicyan, Summe = 10 mg/m®

2 Entsprechend einer Leerrohr-Verweilzeit von 1.58 s, bzw. einem
spezifischen Kohlevolumen von 0.44 L/(m3/h Nenn-Luftdurchsatz)

® Nur fur die Prufung mit Chlorcyan relevant
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3.2. Anforderungen an die Sorptionsleistung von Aktivkohle fur GF 300

Anforderung an die Haltezeit bei der dynamischen Sorptionsprifung:
Prufstoff Konzentration Haltezeit
Being/m® | Bpin mg/m? t in Minuten
Chlorpikrin 10 5 > 30
Chlorcyan 10 5 215
Blausaure 10 10* >15
Arsenwasserstoff 5 3 > 30

Prifbedingungen:

- Prifstoff-Eintrittskonzentration
- Prufstoff-Durchbruchskonzentration

Be nach vorstehender Tabelle
B nach vorstehender Tabelle

- Sorptionsschichthéhe® : 36 mm
- Leerrohr-Strémungsgeschwindigkeit®  : 85 mm/s

- Priflufttemperatur, -feuchte, -druck 20 °C, 70 % rel. Feuchte, 900 hPa

Aktivkohle-Vorbehandlungen:

Um die Einsatzbedingungen zu simulieren, welche die Sorptionsleistung allenfalls beein-
trachtigen konnen, kann die Aktivkohle (nebst der Prifung im Anlieferzustand) vor der
Sorptionsprifung wahlweise verschiedenen Vorbehandlungen unterworfen werden:

- Feuchtekonditionierung 48 bis 65 Std. bei 20 °C / 90 % rel. Feuchte
- Feuchtalterung normal (Lagerung nach Feuchtekonditionierung, 100Tage bei 20 °C)
- Feuchtalterung schnell® (Lagerung nach Feuchtekonditionierung, 48 Std. bei 50 °C)

* Blausaure und Dicyan, Summe = 10 mg/m3

° entsprechend einer Leerrohr-Verweilzeit von 0.43 s, bzw. einem
spezifischen Kohlevolumen von 0.12 L/(m3/h Nenn-Luftdurchsatz)

® Nur fur die Prufung mit Chlorcyan relevant
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3.3.

3.4.

Anforderungen an mechanische, physikalische und chemische Merkmale

Prufgrosse Formelzeichen/Einheit Anforderungen
Staubgehalt Massenanteil (o) in % <0.030
Abriebharte Massenanteil () in % = 97
Fluchtiger Anteil Massenanteil (o) in % <3.0
Silbergehalt’ Massenanteil (o) in % 2 0.050
Selbstentziindungstemperatur® Temperatur (T) in °C > 180
Abluftreinheit:®

- Ammoniakdesorption™ Massenkonzentration (B) in mg/m® <14

Anforderungen an die Homogenitat der Aktivkohlepruflose

Die Anforderungswerte in den vorangehenden Punkten werden an Mischmustern von
Prototypmustern oder Priflosen aus serieller Fabrikation bestimmt. Um die Qualitat von
Teilmengen (z.B. in einzelnen Filtern) sicher zu stellen, durfen bei der Prifung von Stich-
proben folgende Streumasse nicht Uberschritten werden:

Priifarésse Maximal zulassiges
g Streumass s'! bzw. v*?

Haltezeit gegen Chlorcyan und Chlorpikrin v=20%

(Aktivkohle vorbefeuchtet, F90) -

Staubgehalt s=0.01

Fluchtiger Anteil s=0.5

Stromungswiderstand v=10%

Gehalte an Impragniermetallen v=20%

Basis: n Stichproben = 10, Werte normalverteilt (frei von Ausreissern)

10
11

12

zur Sicherstellung der Sorptionsleistung gegen Arsenwasserstoff

Bestimmung ahnlich ASTM D 3466-76

generell: toxische Stoffe < Max. Arbeitsplatz-Konzentration (MAK);

Ubelriechende Stoffe < Geruchsschwelle

Maximalwert bei Beluftung mit Feuchtluft 20°C, 90 % relative Feuchte
Standardabweichung s = Wurzel{ ( Summe der Abweichungsquadrate der Einzelwerte
zum Mittelwert ) / ( Anzahl Einzelwerte - 1) }

Variationskoeffizient v, in % = 100 * Standardabweichung / Mittelwert
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4. Richtwerte

Die Richtwerte dienen der Charakterisierung eines Aktivkohle-Typs im Hinblick auf die
Qualitatsprifung. Diese Richtwerte betreffen die Schittdichte, den Strémungswiderstand,
die Korngréssenverteilung und die chemische Analyse (Impragniermetalle).

Die Grossenordnung dieser Werte in der Aktivkohleproduktion hat sich priméar nach den
Messergebnissen des Prototypmusters, bzw. spater nach den Messergebnissen der
Grundgesamtheit, zu richten.

5. Stromungswiderstand

Die Aktivkohle muss in den ABC-Schutzfiltern geméss dem fir diese geltenden Pflichten-
heft (TPH-06) einlaboriert werden. In diesem ist einerseits die minimale Dimensionierung
des Aktivkohlebettes und andererseits der maximale Stromungswiderstand fiir den ganzen
Filter vorgegeben.

Gemass der Erfahrung aus bisheriger Filterproduktion kénnen die oben genannten Forde-
rungen mit folgenden Werten erfillt werden: Druckabfall pro Meter Sorptionsschichthdhe
bei einer Leerrohr-Strémungsgeschwindigkeit von 10 cm/s (Luft, Raumbedingungen):

- Aktivkohle fur GF 40, 75, 150 und 600 : maximal 20 hPa/m
- Aktivkohle fur GF 300 : maximal 60 hPa/m

719
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6. Prufverfahren

Zur Prufung von Aktivkohle werden folgende drei Prufverfahren angewendet:

6.1.Typenprufung
Bei Neuzulassung einer Aktivkohle werden samtliche Priifungen gemass Prufplan , Typen-
prufung“ des Labor Spiez durchgefihrt.
6.1.1.Prufmuster (Prototyp)

Das Prifmuster ist vom Hersteller in einer Menge von mindestens 100 L fur die Prif-

stelle zur Verfugung zu halten. Ein Aliquot davon im Umfang von 20 L ist direkt an die

Prufstelle zu richten, in mechanisch stabilen Gebinden, geschutzt vor Luftfeuchtigkeit.

Die Qualitat des Prufmusters ist verbindlich, das heisst, die Typenprufergebnisse stel-

len Richtwerte fur die Prifungen an den Mustern aus der Produktion dar.
6.1.2.Beurteilung

Als Prufergebnis gilt der Mittelwert von Mehrfachbestimmungen.

6.2.Homogenitatsprifung

Beim ersten Los einer neu zugelassenen Aktivkohle wird die Homogenitatsprifung durch
das BABS gemass Prifplan ,Homogenitatsprifung des Labor Spiez durchgefihrt.
Zudem ist fur jedes Los eine reduzierte Homogenitatsprifung durch den Hersteller selbst
gemass dessen Q-Plan durchzufihren.

6.2.1.Prafmuster

6 -10 Stichproben aus demselben Priflos a 3 L Umfang bei grobkérniger Aktivkohle
bzw. & 2 L Umfang fir feinkdrnige Aktivkohle (fur GF 300).
Probenahme durch den Hersteller gemass dessen Q-Plan.

6.2.2.Beurteilung

Als Prufergebnis gilt fur jedes geprifte Merkmal die aus den Ergebnissen der Stich-
proben ermittelte Standardabweichung bzw. der Variationskoeffizient.

6.3.Identifikationsprifung

Bei der Anmeldung fiir das losweise Produktaudit wird eine Teilpriifung gemass Prufplan
»ldentifikationsprifung” des Labor Spiez durchgefuhrt.

6.3.1.Prufmuster

Durchschnittsmuster des Priifloses, Umfang 10 L bei grobkorniger Aktivkohle bzw.
5 L bei feinkdrniger Aktivkohle.
Probenahme durch den Hersteller gemass Q-Plan.

6.3.2.Beurteilung

Als Prufergebnis gilt der Wert einer Einzelbestimmung bzw. der Mittelwert bei Mehr-
fachbestimmung.
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7. Schlussbestimmungen

Das vorliegende Technische Pflichtenheft tritt am 1. Januar 2012 in Kraft und ersetzt:

e Die Technische Pflichtenheft flr Aktivkohle in ABC-Schutzfiltern
(vom 01. Januar 1994).

o Alle bestehenden Zulassungen bleiben bis zu deren offiziellem Ablauf gltig.

e Dieses Pflichtenheft hat Vorrang gegentiber den technischen Vorgaben in den
Technischen Weisungen TWO / TWP / TWS oder TWE.

Bei allen Antragen fur Zulassungen, welche nach dem 1. Januar 2012 beim BABS eintref-
fen, gilt das vorliegende Pflichtenhetft.
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